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Antrag  auf  Informationszugang  nach  dem  Hamburgischen  Transparenzgesetz  (HmbTG) 
vom 22.06.2020an die Polizei Hamburg

Sehr ████ ██████ █

vielen  Dank  für  Ihren  Antrag  auf  Informationszugang zum  Thema  „Interne  Kommunikation  zum 
Schwanen-Tweet“  nach  dem  HmbTG,der  am 22.06.2020bei  der  Polizei  Hamburg, Abteilung 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, eingegangen ist.

Es  existierenoder  existierten  keine internen schriftlichen Dokumente,  Weisungen,  Nachrichten, 
E-Mails etc. über den „Schwanen-Tweet“ bzw. zu Freigaben oder Folgen des Tweets.
Eine  Änderung  der  „Netiquette“  ist  erst  anlässlich  der  nächsten  personellen  Veränderung  im 
Social Media Teamvorgesehen (Auflistungeines neuen Teammitglieds), ein Entwurf zur aktuali-
sierten Fassung existiert ebenfalls nicht.

Hinweis zum Datenschutz

Ihre  personenbezogenen  Daten  werden  im  Rahmen  der  Bearbeitung  Ihres  Antrages  durch  die 
Polizei  verarbeitet.  Näheres  hierzu  finden  Sie  auf  der  Internetseite  der  Polizei  Hamburg  unter 
www.polizei.hamburg.de/datenschutz.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeitder Polizei Hamburg


